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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1999/09/08 99/01/0126 2 (hier: Beobachtungszeitraum von nur rund 2 Monaten)

Stammrechtssatz

Der für die Beurteilung eines allfälligen Wegfalles der Verfolgungsgefahr des Asylwerbers, eines Kosovo-Albaners, auf

Grund des Holbrooke/Milosevic-Abkommens vom 13. Oktober 1998 in concreto zur Verfügung stehende Zeitraum von

knapp einem Monat zum Zeitpunkt der Erlassung des bekämpften Bescheides ist zu kurz, um eine Prognose dergestalt

vorzunehmen, dass der Anlass für die Furcht vor Verfolgung nicht (mehr) länger bestehe.
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